
Nachverdichtung Hofener 

Straße, Fellbach-Oeffingen 

Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

Anlage 3 zur SV 117/2021



 

 

 

Nachverdichtung Hofener Straße, Fellbach-

Oeffingen 

Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart, Februar 2019 

  

Auftraggeber: Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG 

Mönchstraße 32 

70191 Stuttgart 

  

Auftragnehmer: Gruppe für ökologische Gutachten 

Detzel & Matthäus 

Dreifelderstraße 31 

70599 Stuttgart 

www.goeg.de 

  

Projektleitung: Dr. Gunther Matthäus (Dipl. Biologe) 

  

Bearbeitung: Maren Niehues (M.Sc. Environmental Sciences) 

Matthias Bönicke (Dipl. Geograph) 



 

 



 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................................. 1 

1 Einführung .............................................................................................................. 2 

2 Untersuchungsgebiet ............................................................................................. 7 

3 Bestand ................................................................................................................... 8 

3.1 Biotopstrukturen und Habitatpotenziale .................................................................... 8 

3.2 Auswertung von vorhandenem Datenmaterial ........................................................ 10 

4 Vorprüfung ............................................................................................................ 11 

4.1 Vorhabenbeschreibung ........................................................................................... 11 

4.2 Abschichtung relevanter Arten ................................................................................ 11 

4.3 Anforderungen an den weiteren Prüfbedarf ............................................................ 15 

5 Literatur und Quellen ............................................................................................ 17 

5.1 Fachliteratur ............................................................................................................ 17 

5.2 Rechtsgrundlagen und Urteile ................................................................................. 18 

 

 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG 

(Quelle: MATTHÄUS 2009, verändert 2018) ......................................................... 4 

Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebiets zur Nachverdichtung ...................................... 7 

Abbildung 3:  Abstehende Fassadenelemente, Haus 29/31 ..................................................... 8 

Abbildung 4:  Ziegeldach mit Zwischenräumen, Haus 31......................................................... 8 

Abbildung 5: Bäume mit mehreren Nestern im Plangebiet ...................................................... 9 

Abbildung 6: Asthöhle an einem Baum ................................................................................... 9 

Abbildung 7: Zierrasenfläche im Zentrum des Plangebiets ................................................... 10 

Abbildung 8: westexponierte Böschung entlang der Weidachstraße ..................................... 10 

 



Zusammenfassung 1 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG plant im Rahmen eines Architek-

tenwettbewerbs und eines projektbezogenen Bebauungsplans die Nachverdichtung ih-

rer Grundstücke in der Hofener Straße zwischen den Einmündungen der Weidach- und 

der Daimlerstraße. Im Zuge dessen erfolgte eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung zur 

Berücksichtigung der Naturschutzbelange nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG). 

Dazu wurde eine Geländebegehung durchgeführt und das Gebiet gezielt nach geeig-

neten Habitatstrukturen für die relevanten Artengruppen abgesucht. 

Auf Basis der erfassten Habitatstrukturen und ausgewerteten faunistischen Daten zu 

europarechtlich geschützten Arten erfolgte eine Abschichtung des prüfrelevanten Ar-

tenspektrums. Deren Ergebnis stellt eine Prüfrelevanz für Brutvögel, Fledermäuse und 

holzbewohnende Käfer fest.  

Für diese Artengruppen können gemäß den vorliegenden Kenntnissen artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG nicht ausgeschlossen werden. 

Um eine gesicherte Verbotsprüfung durchführen zu können, ist eine vertiefende Erfas-

sung von Brutvögeln, Fledermäusen und holzbewohnenden Käfern im Eingriffsbereich 

und den angrenzenden Kontaktlebensräumen erforderlich. Dieses Vorgehen ermög-

licht verbindliche Aussagen zur Gegenständlichkeit und ggf. Bewältigung artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände. 

Eine nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verbotsrelevante Betroffenheit anderer Arten nach 

Anhang IV FFH-Richtlinie kann vorhabenbezogen mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden. 
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1 Einführung 

1.1 Anlass  

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren zur Nachverdichtung in Fell-

bach, Stadtteil Oeffingen, ist zur Berücksichtigung der Naturschutzbelange im Rahmen 

der Planung der besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeinträchtigungen 

europarechtlich geschützter Arten bzw. ihrer Lebensstätten. Aus diesem Sachverhalt 

können sich planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben, die sich 

aus den §§ 44 und 45 BNatSchG ableiten.  

1.2 Ziele und Aufgaben 

Aufgabenstellung der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung ist es, in einer ersten Stufe 

auf Basis der ermittelten Habitatpotenziale artspezifisch die Prüfrelevanz hinsichtlich 

der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ermitteln, um daraus die plane-

rischen Konsequenzen und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen ableiten zu können. 

Der Untersuchungsansatz fokussiert dabei auf die europäischen Vogelarten nach Arti-

kel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-

schützten Arten. 

1.3 Vorgehensweise 

Für die vorliegende Artenschutzrechtliche Vorprüfung wurde am 15.01.2019 eine Ge-

ländebegehung durchgeführt und das Gebiet gezielt nach geeigneten Habitatstrukturen 

für die relevanten Artengruppen abgesucht sowie auf Hinweise zu möglichen Vorkom-

men überprüft. Hierzu wurde unterstützend auf das Informationssystem Zielartenkon-

zept (ZAK) von LUBW & MLR (o. J.) zurückgegriffen. 

1.4 Rechtliche Grundlagen 

1.4.1 Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den 

Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vor-

schriften erlassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 

und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - 

(ABl. EG Nr. L 206/7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG 

des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 30. November 2009 - 

Vogelschutzrichtlinie - (Reihe L 20: 7-25) verankert.  
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Im nationalen deutschen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 

2009 [BGBl. IA. 2542], seit 01. März 2010 in Kraft) ist der Artenschutz in den Bestim-

mungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 

BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetz-

buches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in 

Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen 

Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten zu-

nächst untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG er-

füllt sind (vgl. auch Prüfschema in Abbildung 1):  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren.  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören.  

Eine schematische Darstellung der zu prüfenden artenschutzrechtlichen Sachverhalte 

gemäß § 44 BNatSchG gibt Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG (Quelle: MATTHÄUS 

2009, verändert 2018) 

Die Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG gilt nach § 69 

BNatSchG als Ordnungswidrigkeit, welche gemäß § 71 BNatSchG mit bis zu fünf Jah-

ren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden kann. 

1.4.2 Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Überwindung der Verbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG 

Wenn trotz Berücksichtigung der üblichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Verbotstatbestände erfüllt werden, ist zu prüfen, ob Möglichkeiten des vorgezogenen 

Funktionsausgleichs (CEF-Maßnahmen) bestehen bzw. die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Überwindung der Verbote gegeben sind. 
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Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen dienen dem Zweck, die zu erwartende Erfüllung von Ver-

botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Hierbei kann es sich so-

wohl um zeitliche Beschränkung wie den Eingriff in Gehölzbiotope außerhalb der Brut-

zeit als auch um technische Maßnahmen wie eine veränderte Bauweise zur Reduktion 

von Emissionen oder eine Trassenverlegung in weniger empfindliche Bereiche han-

deln. Die Verbotstatbestände gelten dann als vermieden, wenn sich das individuelle 

Tötungsrisiko vorhabenbedingt nicht signifikant erhöht und der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art nicht verschlechtert wird und die ökologische Funktion von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

Sofern der Erhalt der ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang bei Realisierung von Eingriffen nicht mehr gegeben ist, 

können nach § 44  Abs. 5 BNatSchG bei Bedarf auch Maßnahmen zum vorgezogenen 

Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen, continuous ecological functionality) durchge-

führt werden. Der vorgezogene Funktionsausgleich ist nur dann gegeben, wenn vor 

Umsetzung des geplanten Eingriffs ein für die betroffenen Arten äquivalentes Ersatz-

habitat geschaffen und von diesen besiedelt wurde. Diese Ersatzlebensräume müssen 

sich im räumlich-funktionalen Zusammenhang befinden, sodass sie von den betroffe-

nen Individuen eigenständig besiedelt werden können.  

Nach dem GUIDANCE DOCUMENT (2007) der EU-Kommission müssen die Maßnahmen 

mit großer Sicherheit ausreichen, um Beschädigungen oder Zerstörungen zu vermei-

den. Die Beurteilung der Erfolgsaussichten muss sich auf objektive Informationen stüt-

zen und den Besonderheiten und spezifischen Umweltbedingungen der betreffenden 

Lebensstätte Rechnung tragen. Darüber hinaus ist bei der Durchführung von funkti-

onserhaltenden Maßnahmen der Erhaltungszustand der betreffenden Art zu berück-

sichtigen. So muss beispielsweise bei seltenen Arten mit einem ungünstigen Erhal-

tungszustand die Sicherheit, dass die Maßnahmen ihren Zweck erfüllen werden, grö-

ßer sein als bei verbreiteten Arten mit einem günstigen Erhaltungszustand (GUIDANCE 

DOCUMENT 2007). 

Wenn davon auszugehen ist, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bestehen bleibt, wird kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG erfüllt.  
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Ausnahmeprüfung 

Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG können die artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer Ausnahmege-

nehmigung nach § 45 BNatSchG überwunden werden. Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

kann von den Verboten des § 44 BNatSchG eine Ausnahme u. a. erteilt werden, wenn  

• der Nachweis erbracht werden kann, dass es zum Vorhaben keine zumutbare Al-

ternative gibt, was technische wie standörtliche Alternativen umfasst und 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen und  

• bei europäischen Vogelarten sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

nicht verschlechtert bzw. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in einem 

günstigen Erhaltungszustand verbleiben. 

Die Ausnahmeerteilung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG kann gegebenenfalls mit Neben-

bestimmungen, wie z. B. einem Monitoring oder einer ökologischen Baubegleitung, 

versehen werden. 
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2 Untersuchungsgebiet 

Die für die Nachverdichtung vorgesehenen Flächen befinden sich in geschlossener 

Siedlungslage im Fellbacher Stadtteil Oeffingen. Auf drei Seiten schließt sich Wohnbe-

bauung an, nach Westen hin grenzt die Fläche an ein Gewerbegebiet.  

Der Standort wird gemäß der naturräumlichen Gliederung (HUTTENLOCHER & DONGUS 

1967) dem Naturraum Neckarbecken zugeordnet. In diesem Naturraum liegt der Ein-

griffsbereich in der Untereinheit Schmidener Feld.  
  

 
Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebiets zur Nachverdichtung 

Das Plangebiet umfasst mit den Flurstücken 289 und 290 eine Fläche von 8.287 m². Im 

Norden wird es durch die Hofener Straße begrenzt, im Osten durch die Weidachstraße 

und im Westen durch die Daimlerstraße. Im Süden begrenzt ein Fußweg mit der Flur-

stücksnummer 292 das Plangebiet.  

Das zu betrachtende Untersuchungsgebiet orientiert sich am zu erwartenden Wirkraum 

und beinhaltet in diesem Sinne die unmittelbare Eingriffsfläche sowie angrenzende und 

funktional angebundene Kontaktlebensräume. 
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3 Bestand 

3.1 Biotopstrukturen und Habitatpotenziale 

Im Rahmen der Geländebegehung wurden Biotopstrukturen mit Habitatpotenzialen für 

europäische Vogelarten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und für nach An-

hang IV der FFH-Richtlinie geschützte Arten kartiert. Die erfassten Biotopstrukturen 

und Habitatpotenziale sind nachfolgend dokumentiert. 

Gebäude 

Bei den untersuchten Gebäuden handelt es sich um dreigeschossige Mehrfamilien-

häuser mit geneigten Ziegeldächern und vertäfelten Fassaden. An losen Ecken der 

einzelnen Paneele können für fassadenbewohnende Fledermäuse nutzbare Zwischen-

räume entstehen, wie beispielsweise an Hausnummer 29/31 zu sehen ist (Abbildung 

3). Im Bereich der Dächer und Regenrinnen gibt es ebenfalls geeignete Nischen für 

Fledermäuse und gebäudebrütende Vogelarten (z.B. Haussperling, Hausrotschwanz), 

wenngleich sich keine konkreten Nutzungshinweise (Nester, Kotspuren) ergaben (Ab-

bildung 4).  

 

 

 

Abbildung 3:  Abstehende Fassadenelemen-
te, Haus 29/31 

 Abbildung 4:  Ziegeldach mit Zwischenräu-
men, Haus 31 

 Die Gebäude bieten Habitatpotenzial für Fledermäuse und gebäudebrütende Vo-

gelarten. 

Gehölze 

Der Gehölzbewuchs des Untersuchungsgebiets setzt sich aus Laub- und Nadelbäu-

men sowie Zierhecken und -sträuchern zusammen.  

Das Altersspektrum der Bäume reicht von jung bis alt. Die jungen Bäume und Sträu-

cher bieten Lebensraumpotential für Zweigbrüter (Abbildung 5). Die großen, älteren 

Bäume weisen vielfach Höhlen auf, die Habitatpotenzial für höhlenbrütende Vogelar-

ten, Fledermäuse und holzbewohnende Käferarten, respektive den Juchtenkäfer, bie-
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ten (Abbildung 6). Es handelt sich dabei v.a. um Asthöhlen. Vereinzelt wurden auch 

Spechthöhlen aufgenommen. Bei der Begehung im Januar wurden darüber hinaus vie-

le Nester von Freibrütern (z.B. Ringeltaube, Elster) registriert, die in den kahlen Zwei-

gen gut erkennbar waren. Der Efeubewuchs an einigen Bäumen bietet weitere Nist-

möglichkeiten.  

 

 

 

Abbildung 5: Bäume mit mehreren Nestern im 
Plangebiet 

 Abbildung 6: Asthöhle an einem Baum  

 Die Gehölze bieten Habitatpotenzial für auf Zweigen und in Höhlen brütende Vo-

gelarten, Fledermäuse und holzbewohnende Käfer.  

Grünflächen 

Die begrünten Freiflächen im Planungsbereich weisen keine Habitateignung auf. Es 

handelt sich dabei um regelmäßig gemähte Zierrasenflächen (Abbildung 7). Weitere 

freie Flächen sind als versiegelte Parkplätze als Habitate ungeeignet.  

Grundsätzlich stellen Böschungen gute Habitate für wärmeliebende Reptilien (z.B. Ei-

dechsenarten) dar. Im Plangebiet kann jedoch aufgrund der fehlenden Südexposition 

der Böschungen nicht von einem Vorkommen von Eidechsen ausgegangen werden. 

Darüber hinaus handelt es sich um kleine Flächen, die isoliert in ansonsten ungeeigne-

ter Umgebung (hohe Beschattung, Zerschneidung durch Straßen, hoher Prädations-

druck durch Hauskatzen) liegen (Abbildung 8). Ein Vorkommen geschützter Eidech-

senarten kann daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.  
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Abbildung 7: Zierrasenfläche im Zentrum des 
Plangebiets 

 Abbildung 8: westexponierte Böschung 
entlang der Weidachstraße  

 

 Die Grünflächen bieten kein Habitatpotenzial für europarechtlich geschützte Tierar-

ten.  

3.2 Auswertung von vorhandenem Datenmaterial 

Die Datenabfragen bei der unteren Naturschutzbehörde, dem NABU Fellbach sowie in 

der internen Datenbank ergaben keine Informationen zu Vorkommen europarechtlich 

geschützter Arten in dem Bebauungsplangebiet oder in dessen Umkreis. 

Es liegt eine Baumschutzsatzung für das Ortsgebiet Fellbach vor, die im weiteren Vor-

gehen berücksichtigt werden muss.  
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4 Vorprüfung 

4.1 Vorhabenbeschreibung 

Im Rahmen der Nachverdichtung wird ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Je nach 

Ergebnis des Wettbewerbs kann es sein, dass Gehölze entfernt werden sollen.  

4.2 Abschichtung relevanter Arten 

Anhand der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale er-

folgt unter Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren eine gestufte Ab-

schichtung der in Baden-Württemberg vorkommenden europarechtlich geschützten Ar-

ten nach Anhang IV FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie. Die Ab-

schichtung erfolgt artspezifisch mit Ausnahme der Vögel und Fledermäuse, die als Ar-

tengruppe abgeschichtet werden. Letzteres begründet sich aus dem gemeinschafts-

rechtlichen Schutzstatus aller heimischen Vogel- und Fledermausarten und artengrup-

penbezogene Erfassungsstandards, wodurch ein ggf. erforderlicher Untersuchungsbe-

darf jeweils die gesamte Artengruppe umfasst. 

Die Nichtrelevanz einer Art bzw. Artengruppe begründet sich entweder durch die Lage 

des Wirkraumes außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art (V), durch ei-

ne fehlende Habitateignung innerhalb des Wirkraumes (H) oder durch eine projektspe-

zifisch so geringe Betroffenheit (B), dass mit hinreichender Sicherheit artenschutzrecht-

liche Verbotstatbestände auszuschließen sind. Das jeweilige Abschichtungskriterium 

ist in der nachfolgenden Tabelle artspezifisch angegeben. Die nicht abgeschichteten 

Arten bzw. Artengruppen, für die sich ein Vorkommen im Wirkraum und eine projektbe-

zogene Betroffenheit nicht ausschließen lassen, bilden die artenschutzrechtlich prüfre-

levanten Arten oder Artengruppen (P). 

Abschichtungskriterium:  

P:  X = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhabenbezogene Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ausgeschlossen = prüfrelevant 

  
 (X) = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum nicht ausgeschlossen; Erfüllung von arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbeständen durch Maßnahmen vermeidbar; ohne Durchführung 
von Vermeidungsmaßnahmen = prüfrelevant 

  
V:  X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der 

Art(en); Angaben zur Verbreitung gemäß (BRAUN & DIETERLEN 2005, BRIGHT et al. 2006, 
FVA & BUND 2016, LUBW, QUETZ 2003, STAATLICHES MUSEUM FÜR NATURKUNDE 

KARLSRUHE o. J.)1 
  
H: X = innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art(en) grundsätzlich nicht 

erfüllt 
  
B:  X = Verbotstatbestände nach § 44  Abs.1 BNatSchG können trotz Vorkommen der Art(en) 

                                                

1 Online-Ressourcen zuletzt abgerufen am 21.01.2019 
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ausgeschlossen werden (z. B. keine Betroffenheit von Habitaten, fehlende Empfindlichkeit, 
geringe Reichweite der Wirkfaktoren etc.) 

  
 (X) = Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können trotz Vorkommen der 

Art(en) bei Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden  
  

Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

P Art bzw. Artengruppe V H B Bemerkung 

Säugetiere     

 
Biber 
Castor fiber 

X    

 
Feldhamster 
Cricetus cricetus 

X    

 
Haselmaus 
Muscardinus avellanarius 

 X  

Isolierter innerörtlicher 
Gehölzbestand ohne erkennba-
re Habitateignung (kein 
zusammenhängender Unter-
wuchs, keine fruchttragenden 
Gehölze). 

 
Luchs 
Lynx lynx 

X    

 
Wildkatze 
Felis silvestris 

X    

X 
Artengruppe „Fledermäuse“ 
Microchiroptera 

   

Ein Vorkommen fassaden- oder 
baumhöhlenbewohnender Arten 
kann nicht mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen 
werden.  

Reptilien     

 
Äskulapnatter 
Zamenis longissima 

X    

 
Europäische Sumpfschildkröte 
Emys orbicularis 

X    

 
Mauereidechse 
Podarcis muralis 

 X  

Mangel an trockenwarmen 
Standorten mit lückiger 
Vegetation oder Steinstruktu-
ren, Isolation durch innerörtliche 
Lage und angrenzende 
Straßen. 

 
Schlingnatter 
Coronella austriaca 

 X  
Fehlen von extensiv oder 
ungenutzten wärmebegünstig-
ten Offenlandstandorten. 

 
Westliche Smaragdeidechse 
Lacerta bilineata* 

X    

 
Zauneidechse 
Lacerta agilis 

 X  

Mangel an Versteckmöglichkei-
ten und Sonnenplätzen, 
Isolation durch innerörtliche 
Lage und angrenzende 
Straßen. 

Amphibien     

 
Alpensalamander 
Salamandra atra 

X    

 
Europäischer Laubfrosch 
Hyla arborea 

X    
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P Art bzw. Artengruppe V H B Bemerkung 

 
Geburtshelferkröte 
Alytes obstetricans 

X    

 
Gelbbauchunke 
Bombina variegata 

 X  

Fehlen von vegetationsarmen 
Kleinstgewässern sowie 
Laubwäldern und Rohboden-
standorten als Landlebensräu-
me. Lage im Siedlungsbereich. 

 
Kammmolch 
Triturus cristatus 

 X  
Fehlen von als Laichhabitat 
geeigneten Stillgewässern und 
Lage im Siedlungsbereich. 

 
Kleiner Wasserfrosch 
Rana lessonae 

X    

 
Knoblauchkröte 
Pelobates fuscus 

X    

 
Kreuzkröte 
Bufo calamita 

X    

 
Moorfrosch 
Rana arvalis 

X    

 
Springfrosch 
Rana dalmatina 

 X  

Fehlen von als Laichhabitat 
geeigneten Stillgewässern und 
lichten Laub- und Mischwäldern 
als Landlebensraum. Lage im 
Siedlungsbereich. 

 
Wechselkröte 
Bufo viridis 

 X  

Fehlen von vegetationsarmen 
Kleingewässern und vernässten 
Standorten sowie Rohboden-
standorten als Landlebensräu-
me. Lage im Siedlungsbereich. 

Schmetterlinge     

 
Apollofalter 
Parnassius apollo 

X    

 
Blauschillernder Feuerfalter 
Lycaena helle 

X    

 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
Maculinea nausithous 

X    

 
Eschen-Scheckenfalter 
Euphydryas maturna 

X    

 
Gelbringfalter 
Lopinga achine 

X    

 
Großer Feuerfalter 
Lycaena dispar 

 X  
Raupenfutterpflanzen (Rumex 
spec.) im Gebiet nicht vorhan-
den. 

 
Haarstrangwurzeleule 
Gortyna borelii lunata 

X    

 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
Maculinea teleius 

X    

 
Nachtkerzenschwärmer 
Proserpinus proserpina 

 X  
Raupenfutterpflanzen (Epilobi-
um spec. und Oenothera spec.) 
im Gebiet nicht vorhanden. 

 
Quendel-Ameisenbläuling 
Maculinea arion 

X    

 
Schwarzer Apollofalter 
Parnassius mnemosyne 

X    

 
Wald-Wiesenvögelchen 
Coenonympha hero 

X    
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P Art bzw. Artengruppe V H B Bemerkung 

Käfer     

 
Alpenbock 
Rosalia alpina 

X    

X 
Eremit, Juchtenkäfer 
Osmoderma eremita 

   
Aufgrund von Baumhöhlen ist 
ein Vorkommen nicht auszu-
schließen  

 
Heldbock 
Cerambyx cerdo 

X    

 
Schmalbindiger Breitflügel-
Taumelkäfer 
Graphoderus bilineatus 

X    

 
Vierzähniger Mistkäfer 
Bolbelasmus unicornis 

X    

Libellen     

 
Asiatische Keiljungfer 
Gomphus flavipes 

X    

 
Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pectoralis 

X    

 
Grüne Keiljungfer 
Ophiogomphus cecilia 

X    

 
Sibirische Winterlibelle 
Sympecma paedisca 

X    

 
Zierliche Moosjungfer 
Leucorrhinia caudalis 

X    

Weichtiere     

 
Gemeine Flussmuschel 
Unio crassus 

X    

 
Zierliche Tellerschnecke 
Anisus vorticulus 

X    

Pflanzen     

 
Biegsames Nixkraut2 
Najas flexilis 

X    

 
Bodensee-Vergissmeinnicht 
Myosotis rehsteineri 

X    

 
Dicke Trespe 
Bromus grossus 

X    

 
Frauenschuh 
Cypripedium calceolus 

 X  
Kein Kalkmagerrasen oder 
Waldstandorte betroffen.  

 
Kleefarn 
Marsilea quadrifolia 

X    

 
Kriechender Scheiberich3 
Apium repens 

X    

 
Liegendes Büchsenkraut 
Lindernia procumbens 

X    

 
Prächtiger Dünnfarn 
Trichomanes speciosum 

X    

 
Sand-Silberscharte 
Jurinea cyanoides 

X    

                                                

2 Die Art wurde seit 1973 nicht mehr in Baden-Württemberg nachgewiesen. Quelle: LUBW (2008). 

3 Die Art wurde seit 1970 nicht mehr in Baden-Württemberg nachgewiesen, ein Nachweis neueren Datums 
erwies sich als Falschmeldung. Quelle: LUBW (2008). 
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P Art bzw. Artengruppe V H B Bemerkung 

 
Sommer-Drehwurz 
Spiranthes aestivalis 

X    

 
Sumpf-Gladiole 
Gladiolus palustris 

X    

 
Sumpf-Glanzkraut 
Liparis loeselii 

X    

Europäische Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie 

P Art bzw. Artengruppe V H B Bemerkung 

X Brutvögel    
Betroffenheit von Gehölz- und 
Gebäudebrütern zu erwarten. 

 Rastvögel  X  Keine überregionale Bedeutung 
des Vorhabengebietes für Rast- 
und Zugvögel sowie Wintergäs-
te. 

 Zugvögel  X  

 Wintergäste  X  

4.3 Anforderungen an den weiteren Prüfbedarf 

Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

Um Rechtsicherheit zu erlangen, ist eine vertiefende Untersuchung von Arten nach An-

hang IV der FFH-Richtlinie erforderlich, die in eine artenschutzrechtliche Prüfung be-

zogen auf die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mündet. Hierdurch lässt sich eine 

Betroffenheit relevanter Arten gesichert nachweisen oder ausschließen. Dieses Vorge-

hen (saP Stufe 2) ermöglicht verbindliche Aussagen zur Gegenständlichkeit und ggf. 

Bewältigung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG. 

Fledermäuse: Eine vorhabenbezogene Betroffenheit kann nicht mit hinreichender Si-

cherheit ausgeschlossen werden. Daher ist eine Analyse zur Raumnutzung (Quartiere 

und Leitstrukturen) im Eingriffsbereich und den angrenzenden Kontaktlebensräumen 

mittels Ultraschalldetektor sowie insofern notwendigen Schwärmkontrollen zum Nach-

weis von Quartieren notwendig.  

Holzbewohnende Käfer: Aufgrund der festgestellten Baumhöhlen und Strukturen lässt 

sich ein Habitatpotenzial nicht ausschließen. Somit ist ein weiterer Prüfbedarf hinsicht-

lich der Eignung der Baumhöhlen gegeben. Dies erfordert u.a. eine Baumbeprobung, 

die außerhalb der Vogelbrutzeit zwischen Ende September und Mitte März stattfinden 

sollte.  

Eine vorhabenbezogene Betroffenheit anderer Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Ursächlich hierfür sind die 

Verbreitung der Arten und die fehlende Habitateignung des Vorhabenstandorts.  
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Europäische Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie 

Es besteht ein vertiefender Prüfbedarf für Gebäude- und Gehölzbrüter. Hierzu sind im 

Vorhabenbereich sowie den angrenzenden Kontaktlebensräumen Revierkartierungen 

nach SÜDBECK et al. (2005) zwischen März und Juli erforderlich  
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